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1. Aktueller Stand der Grundsteuerreform

Zum 1.1.2025 treten die neuen Grundsteuerregelun-
gen in Kraft. Damit verliert der Einheitswert als Be-
rechnungsgrundlage seine Gültigkeit. Vielmehr sind
auf der Grundlage des reformierten Grundsteuer-
und Bewertungsrechts für alle rund 36 Mio. wirt-
schaftlichen Einheiten des Grundbesitzes neue Be-
messungsgrundlagen zu ermitteln. Maßgebender
Ausgangswert für die zukünftige Berechnung der
Grundsteuer ist der Grundsteuerwert. Dieser wird
nach Maßgabe der Wertverhältnisse zum 1.1.2022
festgestellt. Hierfür ist eine Steuererklärung für jede
wirtschaftliche Einheit erforderlich.

Der Ablauf der Ermittlung der Grundsteuerwerte auf
den 1.1.2022 stellt sich folgendermaßen dar:

Zeitraum Ablaufschritt Handelnder

30.3.2022 Aufforderung zur Abgabe der Fest-
stellungserklärung durch den
Grundstückseigentümer per öffent-
licher Bekanntmachung

Bundesländer
bzw. FinVerw

seit April 2022 Versand Informationsschreiben (so
bspw. in NRW)

Finanzämter

1.7.2022 bis

31.10.2022

Abgabe der Feststellungserklä-

rung durch den Grundstücks-

eigentümer an das Finanzamt

Grundstücks-

eigentümer

Mitte 2022 bis
Mitte 2024

Erlass des Grundsteuerwertbe-
scheids und Bekanntgabe an den
Grundstückseigentümer und Wei-
terleitung des Wertes an die Ge-
meinde

Finanzamt

voraussichtlich
2024

Festlegung des Hebesatzes der je-
weiligen Gemeinde

Stadtrat
o.Ä.

voraussichtlich
2024 bzw.
Anfang 2025

Erlass des Grundsteuerbescheides
an den Grundstückseigentümer, der
die Höhe der Grundsteuer ab 2025
bestimmt

Gemeinde

Hinweis:

Im Bundesmodell sind zur Abgabe einer Erklärung ver-
pflichtet:

Eigentümer eines Grundstücks,
Eigentümer eines Betriebs der Land- und Forstwirt-
schaft,
bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht belastet
sind: Erbbauberechtigter unter Mitwirkung des Eigen-

tümers des Grundstücks (Erbbauverpflichteter). Das
Erbbaurecht bildet zusammen mit dem durch das Erb-
baurecht belasteten Grundstück eine wirtschaftliche
Einheit, so dass insoweit nur eine Erklärung abzugeben
ist und nicht etwa der Eigentümer des Grund und Bo-
dens eine weitere Erklärung abgeben muss.
bei Grundstücken mit Gebäuden auf fremdem Grund
und Boden: Eigentümer des Grund und Bodens unter
Mitwirkung des Eigentümers des Gebäudes.

2. Ermittlung der Grundsteuerwerte nach

dem Bundesmodell

a) Keine bundeseinheitliche Bewertung

Die Ermittlung derGrundsteuerwerte erfolgt nicht bun-
deseinheitlich. Zwar hat der Gesetzgeber insoweit ein
sog. Bundesmodell vorgegeben, jedoch können die
Bundesländer hiervon abweichende Bewertungsre-
geln festlegen,wovonauchGebrauchgemachtwurde.
Insoweit sind auch die mit der Grundsteuererklärung
anzugebenden Daten unterschiedlich.

Hinsichtlich der Grundsteuer B (für bebaute und unbe-
baute Grundstücke, die nicht der Land- und Forstwirt-
schaft dienen) gelten folgendeBerechnungsvorgaben:

Bundesland Berechnungsmodell

Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Mecklenburg-Vor-
pommern, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein, Thüringen

Bundesmodell

Saarland, Sachsen grundsätzlich Bundesmo-
dell, jedoch abweichende
Höhe der Steuermesszah-
len

Baden-Württemberg Bodenwertmodell

Bayern Flächenmodell

Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen

Flächen-Lage-Modell (in
Teilen unterschiedlich)

Juli
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Das Bundesmodell hält an der bisher gewählten wert-
abhängigenBewertungdesGrundvermögens fest.Um
eine wiederkehrende Bewertung der Grundsteuerob-
jekte zu gewährleisten, wird aber vermehrt auf vorhan-
dene Informationen zurückgegriffen, wie z.B. die von
denGutachterausschüssen festgestelltenBodenricht-
werte. Auch erfolgt die Bewertung deutlich pauschal-
ierter als bislang. Die pauschalierende Vorgehenswei-
se zeigt sich z.B. darin, dass die bei der Bewertung im
Ertragswertverfahren erforderlichen Mieten nicht für
das einzelne Objekt individuell ermittelt werden, son-
dern für den einzelnen Hauptfeststellungszeitpunkt je
Bundesland für einzelne Gebäudearten, Wohnflächen
und Baujahre fixe Werte vorgegeben werden, welche
dann noch gemeindebezogen um pauschale Ab- oder
Zuschläge korrigiert werden. Im Ergebnis soll dannmit
vergleichsweise wenigen Angaben des Grundstück-
seigentümers eine EDV-gestützte Wertermittlung er-
möglicht werden.

b) Ermittlung des Grundstückswerts für die ein-

zelne wirtschaftliche Einheit

Zu bewerten ist die einzelne wirtschaftliche Einheit.
Die wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens ist
das Grundstück. Allerdings ist dies nicht identisch
mit dem Grundstück nach bürgerlichem Recht, also
mit der einzelnen Einheit laut Grundbuch. Steuerlich
ist allein maßgeblich, was als wirtschaftliche Einheit
nach den Anschauungen des Verkehrs anzusehen
ist. Die örtliche Gewohnheit, die tatsächliche Übung,
die Zweckbestimmung und die wirtschaftliche Zu-
sammengehörigkeit der einzelnen Wirtschaftsgüter
sind zu berücksichtigen. Dabei können auch mehrere
Flurstücke, Gebäude oder selbständige Gebäudetei-
le zusammenzufassen sein.

Grundsätzliche Beispiele für wirtschaftliche Einheiten
(abweichende Beurteilung im Einzelfall möglich!):

ein Einfamilienhaus oder ein Zweifamilienhaus
(ggf. inkl. zugehöriger Garagen),
eine Eigentumswohnung (ggf. inkl. zugehöriger
Garagen),
ein Mehrfamilienhaus (ggf. inkl. zugehöriger Gara-
gen), d.h. ein Hauseingang bzw. eine Hausnum-
mer,
ein Werksgelände (inkl. aller enthaltenen Flurstü-
cke und Gebäude),
im Bereich der Land- und Forstwirtschaft können
auch Grundstücke, die in verschiedenen Gemein-
den liegen, einen Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft bilden.

Hinweis:

Sofern sich seit der letzten Einheitswertfeststellung keine
tatsächlichen Veränderungen ergeben haben, ist davon
auszugehen, dass je bestehendem Einheitswertaktenzei-
chen (bzw. je bestehender Auftragsnummer) eine wirt-
schaftliche Einheit vorliegt.

Beispiel:

Sachverhalt: Ein Einfamilienhaus ist auf einem Grundstück
belegen, welches im Grundbuch aus drei Flurstücken be-
steht. Die drei Flurstücke werden insgesamt im Zusam-

menhang mit dem Einfamilienhaus und dem zugehörigen
Garten usw. genutzt.

Lösung: Die drei Flurstücke bilden gemeinsam eine wirt-
schaftliche Einheit im steuerlichen Sinne. Damit ist der
Grundsteuerwert für diese Einheit insgesamt festzustellen.

Hinweis:

Voraussetzung für die Zusammenfassung zu einer wirt-
schaftlichen Einheit ist aber stets, dass die einzelnen
Flurstücke zu einer Vermögensart und demselben
Eigentümer oder denselben Eigentümern gehören. An-
sonsten liegen separate wirtschaftliche Einheiten vor.

Beispiel:

Sachverhalt: Ein Einfamilienhaus ist auf einem Grundstück
belegen, welches im Grundbuch aus zwei Flurstücken be-
steht. Das Haus selbst steht auf dem vorderen Flurstück
und das andere Flurstück wird als Gartenfläche genutzt.
Das vordere Flurstück gehört den Ehegatten zu Bruchteils-
eigentum und das hintere Flurstück gehört einem Ehegat-
ten in Alleineigentum.

Lösung: Zwar liegt eine einheitliche Nutzung vor, jedoch
sind die Besitzverhältnisse unterschiedlich, so dass sepa-
rate wirtschaftliche Einheiten vorliegen.

c) Bewertungsverfahren – Abgrenzung der An-

wendungsbereiche

Bei der Bewertung kommen verschiedene Verfahren
zur Anwendung:

Bewertungsverfahren Anwendungsbereich

Vergleichsverfahren unbebaute Grundstücke

typisiertes – vereinfachtes –
Ertragswertverfahren als
Regelverfahren

Ein- und Zweifamilienhäu-
ser
Mietwohngrundstücke
Wohnungseigentum

typisiertes – vereinfachtes –
Sachwertverfahren als
Auffangverfahren

Teileigentum
Geschäftsgrundstücke
gemischt genutzte Grund-
stücke
sonstige bebaute Grund-
stücke

Abzugrenzen ist insbesondere zwischen Mietwohn-
grundstücken – dann Ertragswertverfahren – und Ge-
schäftsgrundstücken – dann Sachwertverfahren. In-
soweit gilt:

Mietwohngrundstücke sind Grundstücke, die (a)
zu mehr als 80 % der Wohn- und Nutzfläche
Wohnzwecken dienen und (b) nicht Ein- und Zwei-
familienhäuser oder Wohnungseigentum sind.
Das gilt auch, wenn sich die Wohnungen in unter-
schiedlichen Gebäuden einer wirtschaftlichen Ein-
heit befinden.
Geschäftsgrundstücke sind Grundstücke, die (a)
zu mehr als 80 % der Wohn- und Nutzfläche eige-
nen oder fremden betrieblichen oder öffentlichen
Zwecken dienen und (b) nicht Teileigentum sind.

Beispiel 1:

Sachverhalt: Zu bewerten ist ein Gebäude mit vier gleich
großen Geschossen. Das Erdgeschoss wird als Ladenlokal
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vermietet und das erste bis dritte Obergeschoss werden zu
Wohnzwecken vermietet.

Lösung: Da nur 75 % der Fläche zu Wohnzwecken genutzt
werden, handelt es sich um ein gemischt genutztes Grund-
stück, welches nach demSachwertverfahren bewertet wird.

Beispiel 2:

Sachverhalt: Zu bewerten ist ein Gebäude mit vier gleich
großen Geschossen. Es handelt sich bei den einzelnen Ein-
heiten um Wohnungs-/Teileigentum. Das Erdgeschoss
wird als Ladenlokal vermietet und das erste bis dritte Ober-
geschoss werden zu Wohnzwecken vermietet.

Lösung: Als Wohnungs-/Teileigentum sind die einzelnen
Einheiten separat zu bewerten, nämlich Erdgeschoss und
jeweils Wohnungen im ersten bis dritten Obergeschoss.
Das als Ladenlokal genutzte Erdgeschoss wird nach dem
Sachwertverfahren bewertet, die Wohnungseigentum-Ein-
heiten (erstes bis drittes Obergeschoss) jeweils nach dem
Ertragswertverfahren.

Insoweit gelten zur Ermittlung der Wohn-/Nutzflä-
chen folgende Grundsätze:

Wohnfläche Nutzfläche

Grundsatz Wohnflächen liegen vor, wenn
die Flächen Wohnbedürfnis-
sen dienen. Hierzu zählen
auch Wohnräume, die be-
trieblich oder freiberuflich mit-
genutzt werden (z.B. Arbeits-
zimmer).

Zu den Nutzflächen
zählen Flächen, die
betrieblichen (z.B.
Werkstätten, Ver-
kaufsläden, Büroräu-
me), öffentlichen oder
sonstigen Zwecken
(z.B. Vereinsräume)
dienen und keine
Wohnflächen sind.

Bei Leerstand ist darauf abzustellen, für welche Nut-
zung die leerstehenden Räume vorgesehen sind.

Ermittlungs-
grundsatz

Für die Ermittlung des Verhältnisses von Wohn- und
Nutzfläche wird regelmäßig die Wohnfläche nach der
Wohnflächenverordnung (WoFlV) und die Nutzfläche
nach der DIN 277 in der jeweils geltenden Fassung er-
mittelt.

Praxis Rückgriff auf Mietvertrag oder Baupläne
Aber: Besonderheiten der Wohnflächenverordnung
beachten. So werden bspw. Balkone, Loggien, Dach-
gärten und Terrassen in der Regel zu einem Viertel,
höchstens jedoch zur Hälfte eingerechnet.

Nebenräume Nutzflächen von Nebenräu-
men, die in einem Nutzungs-
zusammenhang mit Wohnflä-
chen stehen, sind nicht
einzubeziehen. Nebenräume
sind z.B. Keller-, Abstell-,
Wasch-, Trocken- und Hei-
zungsräume sowie Garagen.

Nutzflächen von Ne-
benräumen, die nicht
im Nutzungszusam-
menhang mit Wohn-
flächen stehen, sind
bei der Ermittlung des
Verhältnisses von
Wohn- und Nutzfläche
zu berücksichtigen.

Beispiel 3:

Sachverhalt: Zu bewerten ist ein Gebäude mit fünf Ge-
schossen. Das Erdgeschoss wird als Ladenlokal vermietet
(Nutzfläche 45 qm) und das erste bis vierte Obergeschoss
werden zu Wohnzwecken (Wohnfläche jeweils 50 qm) ver-
mietet.

Lösung: Zu Wohnzwecken werden 4 x 50 qm = 200 qm von
insgesamt 245 qm, also ca. 81 % der Fläche genutzt. Die
Bewertung des Gebäudes insgesamt erfolgt nach dem Er-
tragswertverfahren.

Beispiel 4:

Sachverhalt: Zu bewerten ist ein Gebäude mit fünf Ge-
schossen. Das Erdgeschoss wird als Ladenlokal vermietet
(Nutzfläche 45 qm) und das erste bis vierte Obergeschoss
werden zu Wohnzwecken (Wohnfläche jeweils 50 qm) ver-

mietet. Der Mieter des Ladenlokals nutzt zusätzlich noch
einen Kellerraum von 10 qm als Archiv.

Lösung: Zu Wohnzwecken werden 4 x 50 qm = 200 qm von
insgesamt 255 qm, also ca. 78 % der Fläche genutzt. Die
Bewertung des Gebäudes insgesamt erfolgt nach dem
Sachwertverfahren.

d) Bewertung unbebauter Grundstücke

DerWertunbebauterGrundstückewirdmittelsMulti-
plikation der Grundstücksfläche mit den vom Gutach-
terausschuss ermittelten Bodenrichtwerten errechnet.
Anzusetzen ist der Bodenrichtwert, der vom Gutach-
terausschuss auf den jeweiligen Hauptfeststellungs-
zeitpunkt ermittelt wurde. Dabei sind grds. keine indi-
viduellen Besonderheiten des Grundstücks zu be-
rücksichtigen. So bleiben besondere Merkmale des
einzelnen zu bewertenden Grundstücks wie Ecklage,
Zuschnitt, Vorder- und Hinterland, Oberflächenbe-
schaffenheit, Beschaffenheit des Baugrundes, Lärm-,
Staub-, Geruchsbelästigungen, Altlasten sowie Au-
ßenanlagen außer Ansatz.

Allerdings ist der Entwicklungszustand des Grund-
stücks einzubeziehen. Insbesondere wird unter-
schieden zwischen baureifem Land, Rohbauland
und Bauerwartungsland. Weicht der Entwicklungszu-
stand des Bodenrichtwertgrundstücks vom zu be-
wertenden Grundstück ab, sind die Abweichungen
durch pauschalierte Ab- und Zuschläge zu berück-
sichtigen.

Hinweis:

Hat der Gutachterausschuss für ein Grundstück im Ent-
wicklungszustand Bauerwartungsland oder Rohbauland
keinen Bodenrichtwert ermittelt, gelten folgende Wertan-
sätze: Für Bauerwartungsland 25 % und für Rohbauland
50 % des Bodenrichtwerts für vergleichbares erschlie-
ßungsbeitragsfreies Bauland.

e) Bewertung bebauter Grundstücke im Ertrags-

wertverfahren

Das Ertragswertverfahren ist grundsätzlich wie
folgt aufgebaut:

Berechnungsschritt Erläuterung

jährlicher Rohertrag Der Rohertrag wird nicht auf Basis der tat-
sächlich erzielten Mieten ermittelt. Vielmehr
ergibt sich dieser aus der in der Anlage zum
Gesetz nach Bundesland, Gebäudeart,
Wohnungsgröße und Baujahr des Gebäu-
des angegebenen monatlichen Nettokalt-
mieten je Quadratmeter Wohnfläche. Lage-
bedingte Wertunterschiede zwischen den
Kommunen werden über sogenannte Miet-
niveaustufen berücksichtigt. Die tatsächli-
chen Mieten spielen keine Rolle.

- nicht umlagefähige
Bewirtschaftungskos-
ten

Diese ergeben sich aus pauschalen Erfah-
rungssätzen, die in einer Anlage zum Gesetz
festgelegt sind.

= jährlicher Reinertrag

x Vervielfältiger Die Liegenschaftszinssätze und die Nut-
zungsdauern je nach Grundstücksart sind
gesetzlich festgelegt.

= Barwert des Rein-
ertrags
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Berechnungsschritt Erläuterung

+ abgezinster Boden-
wert

Zur Ermittlung des abgezinsten Bodenwerts
ist vom Bodenwert (Bodenrichtwert x
Grundstücksfläche) auszugehen. Bei der
Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern sind zur Berücksichtigung abweichen-
der Grundstücksgrößen beim Bodenwert
gesetzlich festgelegte Umrechnungskoeffi-
zienten anzuwenden.

= Grundsteuerwert (Ab-
gleich mit Mindest-
wert = 75 % Boden-
wert)

Hinweis:

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
wie z.B. von den marktüblich erzielbaren Erträgen er-
heblich abweichende Erträge des Bewertungsobjekts,
Baumängel oder Bauschäden, eine wirtschaftliche Überal-
terung, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand,
Bodenverunreinigungen sowie grundstücksbezogene
Rechte und Belastungen sind im Rahmen dieser typisie-
renden Wertermittlung nicht gesondert zu ermitteln und
zu berücksichtigen.

Ausgangspunkt der Berechnung ist der jährliche
Rohertrag. Der Rohertrag wird nicht auf Basis der
tatsächlich erzielten Mieten ermittelt. Vielmehr ergibt
sich dieser aus der in der Anlage zum Gesetz nach
Bundesland, Gebäudeart, Wohnungsgröße und Bau-
jahr des Gebäudes angegebenen monatlichen Netto-
kaltmieten je Quadratmeter Wohnfläche. Hinsichtlich
der Wohnungsgröße werden bei der Festlegung der
pauschalierten Nettokaltmieten drei Größenklassen
gebildet, und zwar (a) unter 60 qm, (b) von 60 qm
bis 100 qm und (c) 100 qm und mehr. So kann eine
Wohnung mit einer Größe von 60 qm günstiger be-
wertet werden als eine Wohnung mit einer Größe
von 59 qm, da bei letzterer eine höhere pauschale
Nettokaltmiete je qm angesetzt wird.

Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung ist die Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes. Diese wird errech-
net aus dem tatsächlichen Alter und einer gesetzlich
festgelegten pauschalierten Gesamtnutzungsdauer.
Als wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer werden in
der Regel 80 Jahre angesetzt (so bei Ein- und Zwei-
familienhäusern, Mietwohngrundstücken, Mehrfami-
lienhäusern und Wohnungseigentum). Abweichende
pauschalierte Gesamtnutzungsdauern werden ange-
setzt bei Geschäftsgrundstücken, so bspw. bei Büro-
und Verwaltungsgebäuden 60 Jahre und bei Produk-
tionsgebäuden 40 Jahre.

Hinweis:

In Ausnahmefällen kann eine Verlängerung der Gesamtnut-
zungsdauer eines Gebäudes anzunehmen sein. Dies ist
aber nicht bereits bei laufender Erhaltung oder Modernisie-
rung einzelner Ausbauelemente der Fall, sondern nur bei
einer Kernsanierung oder Entkernung. Hierzu führt die
FinVerw aus: „Eine Kernsanierung liegt vor, wenn nicht
nur der Ausbau (u.a. Heizung, Fenster und Sanitäreinrich-
tungen) umfassend modernisiert, sondern auch der Roh-
bau jedenfalls teilweise erneuert worden ist. [...] Durch eine
Kernsanierung wird das Gebäude in einen Zustand ver-
setzt, der nahezu einem neuen Gebäude entspricht.“ Liegt
dieser Ausnahmefall vor, so beträgt im Jahr der Kernsanie-
rung die Restnutzungsdauer aus Vereinfachungsgründen
90 % der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer des Ge-
bäudes.

Die Restnutzungsdauer eines noch nutzbaren Ge-
bäudes beträgt mindestens 30 % der wirtschaftli-
chen Gesamtnutzungsdauer.

Eine Verkürzung der Restnutzungsdauer kommt
nur bei bestehender Abbruchverpflichtung für das
Gebäude in Betracht. Insbesondere Baumängel und
Bauschäden oder wirtschaftliche Gegebenheiten
führen nicht zu einer Verkürzung der Restnutzungs-
dauer bei der Ermittlung des Grundsteuerwertes.

f) Bewertung bebauter Grundstücke im Sach-

wertverfahren

Das Sachwertverfahren kommt bei Immobilien zum
Einsatz, bei denen die Erzielung eines Ertrags nicht
im Vordergrund steht bzw. bei denen sich ein fiktiver
Ertrag nur schwer ermitteln lässt. Daher kommen im
Sachwertverfahren für die Ermittlung des Grund-
steuerwerts die Anschaffungskosten (Grund und
Boden) bzw. die (Wieder-)Herstellungskosten (Ge-
bäude) zum Ansatz. Bei der Ermittlung des Gebäude-
sachwerts spielen die hierbei standardisiert ermittel-
ten und vorgegebenen Nettoherstellungskosten
(NHK) in € pro qm Bruttogrundfläche differenzierend
nach Gebäudeart und nach Baujahresgruppen eine
zentrale Rolle.

g) Hinweise auf besondere Sachverhalte

Weitere bzw. abweichende Angaben werden für land-
und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke be-
nötigt, was an dieser Stelle nicht dargestellt wird.

Des Weiteren bestehen Besonderheiten bei der Er-
klärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts bei
Grundbesitz, der ganz oder teilweise einer Grund-
steuerbefreiung unterliegt. Eine Grundsteuerbefrei-
ung kommt u.a. für folgende Personen(-gruppen)
oder Institutionen in Betracht:

juristische Personen des öffentlichen Rechts (z.B.
Gemeinden oder Städte),
gemeinnützige oder mildtätige Körperschaften,
Personenvereinigungen und Vermögensmassen
und
Religionsgemeinschaften.

Daneben kommt ein Abschlag auf die Steuermess-
zahl u.a. für Grundbesitz in Betracht,

auf dem Wohnungen gebaut wurden, die nach
dem Wohnungsbauförderungsgesetz gefördert
wurden,

der Wohnungsgesellschaften, -genossenschaften
oder -vereinen gehört, oder

auf dem sich ein Baudenkmal i.S.d. jeweiligen
Landesdenkmalschutzgesetzes befindet.

Hinweis:

Diese Aspekte müssen bei der Erklärung zum Grundbesitz-
wert in einer separaten Anlage „Anlage Grundsteuerbe-
freiung/-vergünstigung“ erfasst werden.
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